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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1983

Norm

KO §30

KO §31

KO §68

Rechtssatz

Die Tatsache, daß ein Betrieb sanierungsfähig und sanierungswürdig ist, ändert nichts an den rechtlichen Folgen einer

vorliegenden Zahlungsunfähigkeit. War daher der gemeinschuldnerische Betrieb zum kritischen Zeitpunkt

zahlungsunfähig, würde dies an der Anfechtbarkeit der Rechtshandlung auch dann nichts ändern, wenn diese

Zahlungsunfähigkeit mit irgendwelchen Mitteln (zusätzliche Kredite, organisatorische Maßnahmen) beseitigt hätte

werden können.
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